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Aufstiegserlasbnis für Flugmodells in der Gema*ung Hohenwalde

Verlängerung und Anpassung des Bescheides vom 27. Juni 2002 (Gesch-/.: 2431-
M31/12/38Hohenwalde/02), zufetzt verlängert am 18. Oktober 2005

lhr Antrag vom: 14, Dezember 2010

Anlflgen:

{1) $traßerkarte Maßstab 1 ; 100,00*

{2)Topogmphische Karle Maßstab 1 : 25.000
(3 und 3a) Lageplar mit Eintragungen nach Auflager 3 -5
(4) Auszug äu$ der Lärmvorschrift für Luftfahrzeugt - LVL - (Neunter Abschnitt)
(5) Abstandstabelien

Zahlungsaufforderung

$ehr geeh*er Her $chade,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bezug auf lhren Antrag wird die mit cben näher bezeichnetem Bescheid erteitte Aufstiegserlaubnis
verfängert, ailgepasst und wie folgt neu gefasst:

A.

L Gemäß $ 1S Abs. 1 Nr. t und Abs. 4 Luftverkehrs-0rdnung {LuftVO) in Verbindung mit $ n Abs. I
Luftverkohrsgesetz (LuftVG) wird die fclgende Erlaubnis erteilt;

Erlaubnisinhaber: Flugmodellsportverein Ftankfurt {Ode{ e,V,

HauptsiE
Landesamtfür BaLsr und Verkehr
Litdenalhe 51, 15366 Hoppegarten

{ele{on 03342 42664, Telelax 0334? 42ffi lSüJ

Benkveüindulg
Landesbäuptkesse Poßdfi m

Kto.-Nr.: 7110401515 lSANr 080230050üCI071 10401515

8LZ:3SS50000 BIC-SwifLW|LÄ$ED*
$-*ahrlinle $5, Bhf. Birtenstein oder Bhi. i'lcppeganen (Mark) Westl! 0üsse$od
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Umfang der E*aubnis:

Aufstiegsort:

Ilug geländebezugspun kt:

(FGHP):

Lage:

Start- und

Landebahn:

Flugsektor;

Gemeinsame
Obeie Luftfa h rtbehörde
Sedin-Brandenburg

1. Aufstieg voir Flugmodellen ohne Verbrennungsmoloren bis maximal 25 kg
Gesamtmasss.

2, Aufstieg von Flugmodellen mft Verbrennungsmotoren bis maximal 25 kg

Gesamtmasse, die ei*en Schaltpegel von 82 d8(4y25 m nicht überschreiten,
wenn sie durch Kolbenmotoren angetrieben werden und die einen Schallpegel
von 90 dB(Ay25 m nlcht überschreiten, wenn sie durch Turbinentriebwerke
angetrieben werden.

Gema*ung Frankfurt {0der)
Flur 11

Flurstück 158

52" 17,362'N 14" 24,165't
(WGS 84, ermiftelt grit GPS Garmin 295 während des Ortstermines am 19. Juni 20S2i

Ortsteil der kreisfreisen Stadt Fran kfurt (Oder)

ca. 32üS m tntfemung zum Ortsrand Lichtenberg in nordöstliche Richtung

ca. 1750 m Entfemung zum Ortsrand Hohenwalde in östliche Richtung

ca. 3?00 m f;ntfernung zum 0rtsrand Biegen in nordweslliche Richtung

Sras

Ausrichtung: Nordost - Südwest

Ser Flugsektor ist in den Anlager 2 und 3a dargestellt. Die Ausdehnung des
Flugsektors beträgt um den Fluggeländebezugspunkt im Norden ca, 350 m
auf dem Kreisbogen von 0?0" bis 080 o rwN , im Osten ca. 500 m von 080'
bis 140" rwN und im $üden ca, 200 m voil 140" bis 20ü' rwN.

im Sicherheitsb*reich, beschrieben durch den Sektor 200" bis 020' rwN,

besteht Flugverb*t wegen der Lage des Aufenthaltsraumes für Zuschauer,

des Vorbereitungsraumes lür $teuerer, der Abstelffläche für Kraftfahzeuge.
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Aufstiegszeiten: Tägltch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, solange der Flugbetrieb

nicht mit Lärmimmissionen verbund+n ist, jedoch mit Flugmodeflen mit

Verbrennungsmotcren innerhalb dieses Zeitrahmens nur während der

folgenden Zeiten:

Flugmodelle mit Kolbenmotor / Turbinenantripb:

werktags: 06;00 - 22:CI0 Uhr {Ortszeit)

sonn- und feiertags: 07;00 - 22:S0 Uhr (Ortszeit]

Widerrufsvarbehalt und Vorbeh a lt wEiterer Anord nu n g*n

Die Frlaubnis wird gemäß $ 1 Abs. 1 S, 1 Venrualtungsvefahrensgesetr für das Land Brandenburg

(VwVfGBbg) i. V. m. $ 4$ Abs. 2 VwVfG unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteift,

üer Wideruf kommt insbessndere in Betracht, wenn

o nachträglich Anderungen in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht eintreten, die zu Tatsachen führen,

auigrur:d deren die Hrlaubnisbehörde diese Erlaubnis nicht erteilt hätle, wenn sie bereits zum

äeitpunkt der frfaubniserteilung bestanden hätten (2. B, Ausweisung von naturschutzrechtlichen

Schuugebieten, f;r$chtung von Verkehrs- oder Energieanlagen im Einwirkungsbereich des

Aufstiegsgeländes, Ausweislng neuer Wohngebiete);

. der Flugbetrieb nachweislich zu unzumutbaren Lärmbelästigungen führt und dies durch geeignete

Nebenb*stimmilngen nicht vermieden werden kann;

. fartseseht oder erheblich gegen die Festlegungen dieses Erlaubnisbescheides oder sonstige

einsch lägige Rechtsvorschriften verstoßen wird.

Die Festlegung weiterer Auflagen und Beschtänkungen im lnteresse der Sicherheit des Luftverkehrs oder

zur Äufiechtelhaltung der öffenllich* $icherheit oder Ordnung, insbesondere zum Schutz vor

Lärmbetästigungen, bleibt vo$ehalt*n.

lll, llie Erlaubnis vom 27. -luni 2ü02 wird durch disssn Bescheid ersstzt.

lV. Kostenentsc}oidung

Für die Verlängerung der Aufstiegserlaubnis von 27. Juni 2S02 und für die unbefristete Erteilung des

Bescheides wird eine GebÜhr in Höhe von 150 EUR festg*setzt.

Bitte leisten Sie die Zahlung der Kosten ent*prechend den in der beigefügten Zahlungsaufforderung

enthaltenen Angaben.
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Allgemeine Auflagen

Jeder Madellflieger hat sich so zu verhalten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere

andere Fe*on*n und Sachen sowie die Ordnung des Modeltflugbetriebes nicht gefährdet oder gestört

werden.

Während des Flugbetriebes ist das Aufsticgsgefände mit geeigneten Mitteln gegen ein Betreten durch

Unbefagte abzusicher*. 8ei einer größeren Anzahl von Zuschauern, insbesondere bei

Modetlfl ugveranstattungen, sind nötigenfalfs Ordner einzusetzen,

Während d*s illugbetriebes nuss eine benutzbare und flugbetriebssichere Start- und Landebahn mil den

Mindestabm*$sungen von 100 x 20 m rur Ve*ügung stehen, Diese ist gemäß Anlage 3 (Lageplan mit

Eintragung dw Start- und Landefläche, des Pa*- u*d Aufentiraltsraumes, des Sicherheitszaunes bzw. der

$icherheitszone) anzulegen, Währe*d des $tarl- und Landevorganges muse die Starl- und Landefläche

freivon unbefugten Persor:e* und beweglichen Hindernissen sein,

Der Aufsnthaltsraum für luschauer und sanstige nicht aktiv am Flugbetrieb beteiligte Personen, der

Vorbereilungsraurn für die Steuerer und * saweit auf dem Gelände Kraftfahzeuge abgestellt werden

sollen * die ertsprechenden Abst*llflächen sind durch einen mindestens 2,50 m hohen Sicherheitszaun

{-netz) aus Maschendnht oder einem v*rgleichbaren Material abzugrenzen. Dieser darf durchaus afs

mobile Anlage aufgestetli werdsn, um den jederzeitigen Abbau/Aufbau zu ermöglichen. Det Flugleiter hat

sicher zu st*ll*n, dass sich die nirht unmittelbar am Flugbetrieb beteiligten Anwesenden innerhalb dieses

Bereiches auf**lten. Die ,Auftsilu*g dicser Bereiche ergibt sich aus Anlage 3.

Afs Flugraum {llugsektor} wird ausschließlich der in den Anlagen 2 und 3a dargestellte Bereich

zugelassen. Wege innerhalb des ausgewi*senen Flugraumes dü#en nicht unter 25 m über Grund

überflogen werden, Dies gitt nicht für Start- *dcr Landevargänge, wenn sichergestellt ist, dass sich auf

dem betreffenden Wegeabschnitt auf mind*+tens 25 m treite keine Personen aufhalten oder störende

Gegenstände {2. B. Kraftfahzeuge) befinden, An den rum Modellftuggelände führenden Wegen sind auf

Modellflugbetrieb hinw*isende Schilder aufuusteflen.

Zwischen den Flugmodeflen und Drittpersonen außerhalb des Aufsti*gsgeländes {2.8, Spaziergänger,

Feldarbeiter) muss stets eln ausreichender $icherheitsabstand eingehalten werden. Hierbei sind auch das

Gewicht und das Setriebsverhcllen der Modelle {Geschwindigkeit, Steuerungsfähigkeit etc,) zu

benicksichtigen. $as Anfliegen scwie das Überfliegen von Personen und Tieren sind nicht zulässig.

Soweit sich auf den Feldern innerhalb d*s ausgewiesenen Flugraumes Personen auftalten, dürlen diese

Felder nicht überflcgen werden.

Die Flugmodelle müssen während der g*sa*ten Flugdauer ständig vom Steuerer beobachtet werden

können. $ie haben anderen bemannten Luftfahzeugen stets auszuweichen.

Es dürfen nur Funkanlagen verwendet werden, die der ftir solche Anlagen geltenden Vorschriften der

Sundesnetzagentur entsprechen. äei dem Betrieb dieser Änlagen sind die geftc*den Vedügungen der

$undesneüagentur zu beachten.

1.

3.

4.

6.

7.
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BeiAnzeichen von Funkstörungen ist der Flugbetrieb unvezüglich solange einzustellen, bis die $törquelle
eindeutig ermitteft und ausgeschaltet wurde. $ollten dauerhafte oder wiederholte Funkstörungen auftrelen,
sind die Bundesnetzagentur und die Luftfahrtbehörde hierüber in Kenntnis zu setzen.

Die Belegung der Frequenzen und der g*nutzten Kanäle der Funkfernsteuerungsanlagen lslwährend des
Betriebes dutc* *ine Kennzeie*nung d*r $erder und durch Anzeige auf einer Frequenztafel kenntlich zu
machen. üies gilt nicht lür Funkanlagen, b*i denen bauartbedingt bei gemeinschaftlicher
Frequenznutzu*g eine Beeinfl*ssung des Empfängers durch unzugehörige Sender ausgeschlossen ist,

teim Bekieb sind solche Funkanlagen zur lnformatlon der am Flugbekieb beteiligte* Steuerer
enlsprechend zu kennzeir*nen,

Bei Flugbetrieb ist ein llugleiter einzusetzen, Der Flugleiter hat d*n Flugbetrieb zu übenrvacilen und muss
erfordedichenfalls ordnend eingreifen. WäIrend der Fl*gleitertätigkeit darf er selbst kein Modell steuern.
Die Aufgaben und Befug*isse des Flugleiterc, sowie seine $estellung sind in dcr Flugordnung zu regeln.
Der Edaubnlsinhaber kanr in der Flugordnung für darin *äher zu bestimmende Fälte der geringen
Nutzung des Fluggeländes Ausnahmen von dsr Pflicht zur Bestellung eines Flugleiters zufasseil. Bei
Flugbetieb oirne Flugleiter sind die ed*derlichen Modellflugbucheintragungen vcn dem Steuerer selbst
vorz unehmen,

Es ist ein Modellflugbuch zu führen, in d*m die zeitliche Übernahme und Abgabe der Funktion des
Flugleiters, die Vor- und Nachnamen der $teu*rer, der Beginn und das Ende von deren Teilnahme am
Flugbetrieb und die Ankiebsart des I der von ihnen betriebenen Modelle imit oder ohne
Verbrennungsmotoren) festzuhalten sind, Außerdem müssen ggf" besondere Vorkomrnnisse {2,8. Abstur:z
von Madellen, Verletzungen von Personen, *eschädigungen von Sachen, Fluschäden, Beschwerden
Dritte{ aufgeführt weden. Die Angaben sind vom Flugleiter durch Unterschrift zu beslätigen.

Das Mcdellflugbuch kann weitere Angaben enthalten. lnsbesondere können als Beitrag zur Entlastung
des Vereinsvorstandes bei möglichen Verstößen die einzelnen $tarts und Landungen erfasst werden. Das
Modellflugbuch ist der Luftfahrtbehördo bzw. der Polizei auf Verlangen vonulegen. Die Aufzeichnungen
sind chronologisch für den Gesar*tflugbetrieb zu führen und müssen mindestens zwei Jahre aufbewahrt
w*rder,

Das Aufsliegsgelände muss bei Flugbetrieb ungehindert über Straßen und Wege, die für Kraftfahzeuge
geeigret sind, eneichbar sein,

ilür das Aufstiegsgelände [*t eine Haflpflichtvcrsicherung mit den Mindestdecküngssummen von
2ü0.ü00,- EUR für Personen- und 20,Sü0,-- HUR für $achschäden abzuschließerr. Bei
Modellflugveranstallungen ist zusätzlich einc Veranstalter-l{aftpflichtversicherung mit den
Mfndestdeckungssummen vfir': S*0.0#ü,-- EUR für Personen- und 30.000,-- EUR für Sachschäden
abzuschließen.

ilie persönliche Versicherungspflicht jedes einzslnen M*dellftiegers für Drittschäden gemäß $ 1ü2 Abs.
LUftVZO bleibl unbe*hrt.

Der Ffugbetrieb darf nur in Anwesenheit einer Person durclgeführt werden, d1e erfolgreich an einer
Unte*rueisur:g in lebe*srette*den $ofortmaßnahmen gemäß $ 1S der Fahrerlaubnis-Verordnung {FeV}
bzw. in $ofortmaßnahmen am Un{allort gemäß 126 der Verord*ung über Luftfahrtpersonal {LuftPersV}

q

10.

11,
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cder Ausbildung tn [rster Hilfe teilgenommeil hat,'Es muss eine trste-Hitfe-Ausrüstung zur Verfügung

stehen, die zumindest der für das Mitführ*n in Personerkraftwagen vargeschriebenen Ausrüslung

entspricht"

$ämttiche eingesetzten Ftugmodelle mit Ve$rennungsmotoren müssen mit eincm funktionstüchtigen

Schatldämpfer, der dem,ieweils neuesten technischen [ntwicklungsstand entsprechen muss, ausgestattet

sein.

Der Erlaubnisinhaber hat unter den in der vom Luftfahrt-Bundesaml veröffentlichten Lärmvarschdft für

Luftfahrzeuge (LVL) genannten M*ssbedingungen jedes eingesetzte Ftugmodell mit Verbrennungsmotor

zu vsrm*$ser und über die Messung ein Messprotokoll {,,lärmpass-} anzulegen (s. hiezu Anlage 4i. Die

Messprotokolle müssen mindeslens folgendc Angaben enthalten:

- Bezeichrung des Modells,

- Art des Motors,

- Material, Blattanzahl und Größe {Durchmesser x Steigurg)der Luftschraube, soweit vorhanden,

- verwendeter $chaltdämPfer,
- ermittelte Messwerte,
- vera:rhruortlicher Mossbeauftragter.

Die Messu*g ist zu wiederhafen, wsnn am Htugmodell wesentliche für die Geräuschemission relevante

Veränderungen vorgenommr* werden (2. B. Veruendung einet andersartigen Luftschraube oder

Austausch des Motors) und nicht ausgeschlassen werden kann, dass diese Anderungen zu einer

überschreitung des zulässigen maximaten Schatlpegels führen können. Füi die Durchführung der

Messung kann euch ein geeignetel *infaclrerer $challpegelmesset als der in der LVL angegebene

verwendet werden. Die Messprotokotle sind bei dem Bet*eb der Flugmodelle mitzuführen und der

Luftlahrlbehörde oder der Poliaei auf Anfarderung eur Einsicht vczulegen.

Vor der Erteilung dieser Erlaubnis bereits nach den bisherigen fi,lessbedingungen erstellte Lärmpässe

können bis eur Vomahme wesentlicirer für die Geräuschemissionen relevanter Veränderungen

beibehaften werden. Wesentliche verände$e und neu zu verme$$ende Flugmodelle sind nach dem vg,

Messverfahren der LVL zu veffiesssn.

lin gieichzcitiger Betrieb mehrerer Flugmodelte ist nur erlalbt, wenn die durch den Modellftugbetdeb

verursachten Geräuschimmissionen den gesetzlich vorgegebenen Immissionsrichtwert am betroffenen

Wohngebiet nicht überschreiteß (s, hieau Verordnung zur Durchführung des Bundes-

lmmissionsschutzgesetzes {$portanlagenlärmschutzverordnung - 18. BlmSchV}1

Das Flugmadell und die bei* Betrieb eingesetzten Hilfsgeräte (2, B, Startwinden) dürfen nur in

Überei*stimmung mit de* Sedienungs- und Sicherheitshinwsisen des Herstellers und innerhalb der

festgelegten Betriebsg renzen betrieben werden.

Unfälle mit Personen- oder schweren $achschäden oder sonstige relevante Störungen im

Zusammenhang mit der Ausübung dieser ärlaubnis sind unbeschadet der Anzeigepflicht nach $ 5 LuftVO

innerhalb von dreiTagen der ErlaubnisbehÖde anzuzeigen.

Hei Flugbetrieb ist ein Windrlchtungsanzeiger aufuustellen'

14.

15.

16

.7.
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iler [rlaubnisinhaber hat eine Flugordnung aufzusteflen, die den in diesem Bescheid getroffenen
Regelungcn, ggf. weiteren gesetzlichen Varschriften sowie den Erfcrdernissen der Unfallverhütung
Rechnung trägt.

Sie Flugordnung lst der frlaubnisbehörde innerhalb von vier Wochen nach Zu$ang dieser Erlaubnis zur
Genshmigung yol7l/.leoeq,. Die Regelungen der mit dem Genehmigungsverme* der Luftfahrtbeirörde
versehenen Flugoilnung eind Bestandteil dieser Ertaubnis. Verstöße gegen die Regelungen der
tlugordnung können wie Verstöße gegen Auflagen dieser Erlaubnis behandelt werden.

Die nach Abschn. B Nr, 1 dieses Besc*eides bereichnete v*rantwortliche Person hat dafür Sorge zu
tragen, dass der Erlaub*isbescheid und die Flugordnung aller Personen, die aktiv am Flugbetrieb
teilnehmm iz. B. Piloten, illugleiter, Absperrpersonal und sonstige Hilfskräfte) oder die den
Erlaubnisinhaber rechtlich v*rtrsten {r, t. Gesamtvorstand eines Vereins, Sparten- oder Gruppenleiler
etc,) gegen Unterschrift beka*nt gegeben wird. Ser Unterschriftsnachweis ist daue*aft aufzubewahren
und auf Anforderung det Luftfahrtbehörde oder der Folizei vozulegen.

Sofern im Einwirkungsbereich des Modetlflrggeländes wesentliche Anderungen eintrelen, ist die
Luft{ahrthehörde unvereüglich hierv*n zu unterrichten. Hierzu zählen insbesondere die

- Frichtung von Arrlagen im Umkreis von 500 m u*'r das Aufstiegsgelände iz. B. $traßen,
Freileitungen, Gasspeicher, Windkraftanlagen oder d*rgl.),

- A*legen von Baumpflanzlng*n innerhalb des An- und Abflugsektors,

- Ausweisung neuel Wohn-/ßaugebiete innerhalb eines Umkreises von 1,5 km um das
Aufstiegsgelände,

- Ausweisung von Schirlzgebieten im Einwi*ungsbereich des Aufstiegsgeländes {2. 8.
Landschafts- und Natu*chutzg*biete, Wasserschutzgebiete),

Außerdem ist die Luftfahrtbehörde dava* zu unterricht**, wenn Anderungen hinsichttich der
privatrechtlichen Nutzungsbefugnis oder in: Vereinsvorstand eingetreten sind.

Auflagen für den Betrieb von Flugmodellen mit Turbiner:antrieb

Die Aufl*gen in Abschn. V gelten uneingeschtänkt auch f*r den Betrieb von Flugmodellen mil
Tuftinenantrieb. Del Steuerer eines turbirengetriebenen Flugmodells hat sich vor Aufnahme des
Flugbetilebes insbesondere davon zu überzeugen, dass der in Abschn. V Nr. 5 festgelegte Flugraurn

unter Berücksichtigung der jeweilig** Flugbetriebseigenschaften iGeschwindigkeit, Gewicht,

aerodynamische Eigenschaften) ausreiche*d für einen sichere* Flugbetrieb ist. Sofem der iestgelegte

Flugrcum *icht ausreichend ist, daif das ftrldell nicht an dem Gelände betrieben werden,

Turbinen düden nur in Verbindung mit einer clektronischen Kanlrolleinheit {tCU) betrieben werden, die

eine SegrenzilnS von maximalcr Rotordrehzalt und Abgastemperalur vornimmt.

19,

2ü.

vt.

1.
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Vor lnbetriebsetzung der Turbine muss ein gceigneter Fsuerlöscher (2.8. tüa-Löscher) in unmittelbarer
Reichw*ite zur VerfÜgung stehen. Außerdem ist am Fluggelände ein konventic*eller Feuerlöscher bereit
zu halten. Die Einsatzbereitschaft der teuerlöscher ist nach den Vorschriften des Hersteflers zu
überprufe*.

Die fnbetriebsetzungen ader lestläufe von turbinenbetrieb**en Modellen düifen nicht im park- und
Aufenthaltsraum stattfinden. Di* Turbine ist mit dem Lufteinlauf gegen den Wind zu richten. Während
der lnbetriebseteung und des Setriebes von Turbinen dürfen sich keine Personen im Einwirkungsbereich
des Abgasstrahfs aufralten und dürfen sich keine losen Gegenstände in unmittelbarer hiähe des
Triebwerkein laufs befl nden.

Findet für den Startvorgang der Turbine -lüssiggas Veruendung, so gilt während der lnbetriebsetzung
der Turbine im rrahen Umkreis um das Modell ftauchverbot.

B.

Hin-qteise:

1. Für die ardnungsgemäße und sichere fi*rchführung des Flugbetriebes nach den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen sowie den Auflagen und Beschränkungen dieses Bescheides ist /iind, unbelchadet der
Verantwa*lichkeit des einzelnen Flugmodellsteuerers, der / die nach der Vereinssatzung
Vertretu *gsberechtigte(n) verantworllich,

?' Durch diese trlaubnis werden Rechte Dritter nichl berührt. Sie ersetzt nicht nach anderen Vorsch*ften
erforderliche Öffentlich- oder privatrechtliche Zustimmunge*, tenehmigungen oder Erlaubnisse, soweit
dies nicht gesetztich vorgesehon ist, insbesondere können möglichenrveisi baurechliche Gestattungen
erforderlich sein. Es wird empfahlen, sich diesbezriglich mit dw zuständigen BauordnungsbehördJ in
Verbindung zu setzen,

3. Zuwiderhandlungen gegen die Auflagen dies*s Bescheides kö*nen nach den maßgeblichen
Sußgeldvorschriften als Ordnungswidrigkeiten geahndet und mit einer Geldbuße belegt werden, soweit
sich nicht nach anderen Vorschriften mit $trafe bedroht sind,

4. Die Aufstiegserlaubnis wird personenbezogen e{eilt. Von ihr können daher nur Personen Gebrauch
machen, die unter Abschn, A Nr. I als ,,f;rlaubnisinhabef' angegeben sind. lst der Erlaubnisinhaber ein
eingetragener Verein, umfasst dic trlaubnis alle Mitglieder des Vereins, dies können auch Tages- oder
Wochenmitglieder sein, sofem die vereinsinternen Regelungen dies zulassen.

5. Flugmcdelle mit einem Gewicht von 5 kg *nd mehr müssen an sichtbarer Stelle den Namen und die
Anschrift des Eigentümers in dauerhafler und ieuerfesler Beschriflung führen (vgl. hiezu Anlage 1,
Abschnitt lV Nr. 3 zu $ 14 Abs.1 und $ 19 Abs. 1 Luftve*ehrs-Zulassungs-0rdrung - LuftVZO).
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teqründu*fl:

Der Flugmodellspa*verein frankfutt {0der} e. V, *utzte das oben näher bezeichnete Grundstück der
Gemarku*g Hohenwalde von 199ü bis Mitte 2üü2 ausschließtich für den Betdeb vor Flugmodellen mit ei*er
Gesamtmasse bis 5 kg. Seit dem 27. Juni 2ü0? ist der FMSV Frankfurt {Oder) e. V. lnhakr einer
Aufstiegserlaubnis f*rden Betri*b von Flugmodelle* gemäß $ 16 LuflV0, ilieseAufstiegserlaubnis berechtigl
nunmehr zum Betrieb von Flugmodellen bis 25 kg G*samtmasse.
Mit Schreiben vom 14. Dezenber 2ü10 beantragten die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder die
Verlängerung dieser f rlaubnis.
*ie der Erlaubnis vom 27, J*ni 2002 eu Grundc liegenden Rechtsvcrschriften und Richtlinie haben sich
zwischenzeitlich geändert, $ü dass die dem Flugmodellspoilverein Frankfurt (Oder) e. V. erteilte
Aufstiegserlaubnis gleichfafls anzupas$en war, Dabei war nicht die grundsätzliche Erlaubnisbedürftigkeit des
Betdebes der Hfugmadelfe gemäß $ 1S Abs. 1 und 4 LuftVO i. V. m, $ 29 Abs. 1 l-uftVü zu prüfen, da diese
schon in dem in 2002 dutchgefühilen Ver{ahren iestgestellt wcrden war. Es war ledig}ich die Anpassung an die
derzeit geltend** Rechtsvorschriften und an die ürundsätze des Bundes und der Länds für die Erteilung der
Frlaubnis zum Aufstieg von Flugrno**llen gem.$ 16 LultVO vam 25. Februar 2008, veroffentlicht in den
Naclrjchten f*r Luftfahrer NfL I - 761ü$, vor:unehmen, ln diesem Zusammenhang waren auclr die
Aufstiegszeiten neu zuregeln (s, hierzu Abschn. A.l). üamit entsprechen die Auflagen und Festlegungen des
varlfegenden Bescheides d*m gryenwärtigen F*enntnisstand und scheinen aus heutiger Sicht geeignet,
durch den Modellflugbetrieb ggf. hervorgeruf*ne Gefahren für die $icherheit des Luftverkehrs bzw. für die
öflertliche Sicherheit oder Ord n u ng abzuweh ren.

Sie $challpegel der mit Verbre*nungsmotoren betdebene* Flugmodelle dürfen die nach der vom Luftfah{-
Bandesamt veröffe*tlichten Lärmvorschrilt für Luftfahzeuge itVL) geltenden Lärmgrenzwerte für
mustezulassungspflichtige Flugm*detle nicht uberschrcilen {s. hiezu auch Nr, 2.2.5 der Grundsätze des
$undes und der Länder für die *rteilung der [rlaub*is zum Aufstieg von Flugmodelfen vom 25. Februar 2008;
Anlage 4). Diase Festlegung ist i* Äbschn. A.l disses Sescheides berücksichtigt worden.

Gemäß den Grundsätzen des Bundes und d*r Länder sind Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren unler den
Messbedingungen der Lärmvorschrift für Luftfahneuge zu verme$$e* und über die Messungen Lärmprotokolle

{Lärmpasse) anzulegen. Dre Entfernung eines Aufstirgsgeländes zu den Wohnbebauungcfi ist hierbei ohne
tedeutung. Aus diesern Grunde war die Auflage V,t3 anzuord*en.

0ie Verlängerung der bishedgen A*fstiegserlaubnis wurde auch zum Anlass genommen, die Einhallung der
rach der 1S. Verordnu*g zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschuEgesetzes

{$portanlagenlärmschutzverordnung - 18, ßimSchV}eulässigen Immissionsrichtwerte ru prüfen,

*eim Betrieb der Flugmodelle mit Kolbenmotoren bzw. mit Turbi*enantrieb gelten diese als eingehalten, wenn
die in den Abstandstabellen in AnIang 1 uu der Grundsätzen des Bundes und der Länder für die Erteilung der
Eilaubnis zum Aufstieg von ill*gmodellen gemäß $ 16 LuftVO vom 25. Februar 2008 ausgewiese*en
Mindestabstände zwischen den betroffenen Wohngebieten und dem Fluggeländebezugspunkt *icht
unterschritten wcrden (s. hierzu Anlage 4),

Die gemäß det Lärmvorschrift für Luftfahrz*uge {LVt) maxjmal zufässigen $challpegel iür Fiugmodelle mit
Kalb*nmotoren / für ttugmcd*lfe mit Turbinena*trjeb betragen 82 d*{A) / 90 dB(A). Unter Berücksichtigung
der während der gesamten Tagzeit beabsichtigte* Flugzeiten darf nach den Abstandstabellen A und C des
Anhangs 1 der Grurdsätze des Bu*des u*d der Lärder beim Betileb eines Flugmodells mit Kolbenmotor I
eines Flugmodelts mit Turbinentriebwerk ei* Mindestabstand vrn 850 m I 775 m zu Mischgebiete* nicht
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unterschritten werden {s. hiezu auch Anlage 5}. Siese Vorausseteung ist bei dem ennittelten Abstand (ca.

1750 m) zwischen dem Ffuggeländebezugspunkt und der nächstgelegenen Wohnbebauung der Ortschaft
llohenwalde erfüllt.

Durch die Anpassung der Aufstiegseilaubnis an die Grundsätze des Bundes und der Länder vom 25. tebruar
2008 ist nun:nehr auch die Anwendung der Fernst*u*rungstechnik im ?,4 GHz-Bereich zur Steuerung von

Flugmodellen aaf dem Aufstiegsgelände Hohenwald* möglich, weil eine Allgemeinzuteifung, also auch für den
ildodetlflug besteht. Folglich ist di* Auflage V.7 des vortiegenden Bescheides so gefasst worden, dass jede

künftig durch die Bundesnstzagent*r auch für den Modellflugbetrieb zugelassenen Funkanwendung zufässig
betrieben werden könnle, ohne dass eine vorherige Änderung der Aufstiegserlaubnis edorderlich wäre.

Die mit Schreibe* vom 14. Dezember 2010 ang*zeigte Verfegung der zum Aufstiegsgelände führenden

Zufahrt eforderl kelne über die Festtegungen dieser Erlaubnis hinausgeilenden Regelungen.

Begründung der Kostenfestsetzu *g :

Die Kostenentecheldung beruht auf $$ 1 ff der Kostenverordnung der Luftfahrtverualtung (LuftKostV) vom 19.

August 201ü i* Verlindung mtt Abschnitt Vl Zi$er 16b des Gebührenveneichnisses zur LuftKostV.

Für die Verläng*rung einer bercits erteilten Erlaubnis ist gemäß $ 2 Abs. 2 der LuftKostV ein Gebührenrahmen

von einem Zehnlel bis zu fünf Zehnteln der Gebühr, die für ihre Eüeilung erhoben werden müsste, zugrunde

zu fegen, üas üebühre*vereeichnis sieht bei der Frteilung einer Aufstiegsertaubnis einen Gebührenrahmen
vcn 100 bis 3500 Euro vor. Die mit Bescheid vam 27. Juni 2002 erteilte Erlaubnis wurde antragsgemäß
verlängert. Der behördliche Aufua*d recltferligt die efiobene Gebühr angemessen.

Rechtsbehelfsbeleh runq :

Gegen diesclr Bescheid kann innerhalb eines Ma*ats nach Bekalntgabe Widerspruch erhoben werden, Der

lViderspruch ist bei der Gemei*samen überen Luftfahrtbehörde Berlin-Srardenburg, Mittelstraße 9, 12529

$chönefeld schriftlich oder zu I Niedersch rift ei nzulegen.

lm Auftrag

tu
Städtner


